
Stellungnahme des Hauptvorstandes der Deutschen Van-
gelischen Allıanz ZUT bevorstehenden gesetzliıchen Rege-
lung 1im Bereıch der Humangenetik uUurc dıe
gesetzgebenden UOrgane der Bundesrepublık eutifschlian
und ihrer Länder

Grundsätzliches

Die wissenschaftliıch-technische Entwicklung im Bereich der Mikrobiologie
und der Humangenetik miıt dem Eingriff in die Bausteine des Lebens gefä  en
heute tiefgreifen und zunehmend dıe Menschenwürde, das Grundrecht auf
ecDEN, körperliche Unversehrtheit und auf freie Entfaltung der Persönlichkeit,
sSowl1e den Bestand VO  —; Ehe und Famıiılie Der Gesetzgeber ist deshalb dringend
gefordert, diese höchstrangigen Rechtsgüter unserer Verfassunge lücken-
losen siıchern und ihren orrang UrcC strafbewehrte Verbote be-
wahren, gerade auch gegenüber kollidierenden anderen, aber nachzuordnenden
Grundrechten, eiwa dem auf reıine1 der Forschung und Wissenschaft

Die gesetzliche egelung ist eilbedürftig, damıt der Vorlauf, den die ecCc
inzwischen hat, Uurc die eingeholt oder mindestens werden
kann Damıiıt der Schutz ZU Wohl künftiger (CGenerationen gelingt, muß das der
Humangenetik eigene Zerstörungspotential erkannt und unschädlich gemacht
werden.

aiur 1st entscheidend, VON welchem Menschenbil der Gesetzgeber ausgeht.
Die Exı1istenz des Menschen begıinnt mıiıt der Vereinigung VOonNn Samenzelle und

Eizelle Miıt und in diesem Vorgang kommt dem Menschen seine besondere
urde Er 1st ensch „  von nfang an  " gebü der umfassende
Urc das staatlıche ec Die Fortpflanzung selbst gehö untrennbar ZU
Menschsein und 1st eingeordnet In den Von Ehe und Familie Darum hat
jeder ensch das OC In der Ehe UurcC die körperliche Gemeinschaft Vvon
Mann und Tau empfangen und geboren werden. Die Personalıtät jedes ein-
zelnen schHlıe seıne Eınmalıgkeit, Unverwechselbarkeit und Unverletzlichkeit
ein.

Für den gesetzlichen Regelungsbedarf und se1ine Eılbedürftigkeit verweisen
WITr insbesondere auf olgende Quellen:

Diese Stellungnahme wurde in einem Gespräch zwischen der Bundesregierung und Vertretern
der DEA Julı 1987 von Laubach übergeben und anschlıeßend als iıdea-Dokumen-
tatıon erstmals veröffentlicht.
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okumentatıon des Fachgesprächs im Bundesministerium für Forschung und
echnologie über "ethische und rechtliche TODIeme der Anwendung e1llbio0-
logischer und gentechnischer eihoden Menschen”
Bericht der gemeiınsamen Arbeıtsgruppe des Bundesminıisters für Forschung
und Technologie und des Bundesministers der Justiz 25 1985 über len
Vıtro-Fertilisation, Genomanalyse und Gentherapie”,
Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages übercen
und Risıken der Gentechnologie” VO Januar 1987,
Dıiskussionsentwurf über eın Gesetz ZU VO mbryonen des Bun-
desministers der Justiz VO 29.4.19806,
Referentenentwurf eines Gesetzes ZUT Änderung des Adoptivvermittlungs-
gESECIZES VO Januar 1987 des Bundesministers fürJugend, amılıe, Frauen
und Gesundheıt,
Standesrechtliche Verlautbarungen und Rıichtlinien des deutschen Arzte-
,Maı 1985, und des Deutschen Juristentages, Herbst 19806,

7. Stellungnahme der Evangelischen Kırche "Von der ur werdenden
Lebens”, November 1985,
Stellungnahme der Katholischenau (Vatiıkanısche Kongregatıon für das
Glaubensleben) "Instruktionber die Achtung VOT dem beginnenden mensch-
lıchen en und dieur der ortpflanzung * Maärz 1987
Wır als Christen in der Deutschen Evangelischen Allıanz wenden uns mıt

unNnseren Folgerungen und Vorschlägen das Bundeskabinett, z.Hdn des Bun-
deskanzlers, weıiterhin die zuständigen eNorden der deutschen Bundeslän-
der., den Deutschen Bundestag, dıe Fraktionen der darı vertretene p_
ilıtıschen Parteien und dıe zuständıgen Minıisterien. Staat und Kırche en
als verpflichtendes Ziel ihres Je unterschiedlichen andelns das ganzheıtlıche
Wohl des Menschen gemeınsam aufgetragen bekommen. Darum bringen WIT
als Christen aQus verschiedenen Kıirchen hiıerdurch 1in die OIfentlıche Urteilsbil-
dung ZUT gestzlichen egelung der humangenetischen TODIeme unNnseTrTenN gesell-
scha  iıchen Beıtrag eın Wır iun das iın der Überzeugung, ın dieser überlebens-
wichtigen aC für den Fortbestand der Menschheit und zugleic uUuNnseIeTr Ge-
sellschaft als sittliıcher Gemeinschaft mıtreden und miıthande mussen. Dazu
nötigt uns Gewissen.

Die Regierungserklärung des Bundeskanzlers VO 18 März 1987 zeigt eiıne
zunehmende mpfindsamkeit afür, die uns "anvertraute Schöpfung bewah-
ren. .  " Dazu gehö eın ares Wertebewußtsein für dıe Rısıken der Gentechno-
logie Menschen. Staatszıiel muß se1n, den Menschen als "Krone der chöp-
fun  ” schützen VOT seiner schadlıchen Neigung, sich selbst 74 Maß füres

Wır sınd deshalb zutiefst besorgt aruDer, das des achbaren und
des wirtsc.  ichen Nutzens dasenZUr bloßen Materıe denaturliert und
wiederherstellbar zerstOrt.
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Wır bıtten alle Entscheidungsträger In Bund und Ländern, dem obenge-
nanntfen Grundsatz ihre politische Miıtarbeit auszurichten e1ım Regelungsbe-
darf 1Im Bereich der Humangenetik. aDel halten WITr die Festigung oder Wie-
derherstellung einer ethischen Übereinstimmung in Grundwerte-Fragen für
eıne politisch erstrang1ige Aufgabe gegenüber unNnserer Gesellscha:

Sollten sıch uNseIre nachfolgenden Vorschläge als nıcht mehrheitsfähig CI-
welsen, bıtten WITr darum, S1e als warnendes Wort verstehen. Dieses Wort
sprechen WIT nıcht dus eigener Kompetenz, sondern weıl WITr uns der und
iıhrem Menschenbild verpflichtet WI1ssen. Danach hat Gott den Menschen und
die Natur geschaffen. Von ıhm leitet der ensch seine Würde aD und empfängt
se1ine estimmung.

Die Präambel des Grundgesetzes stellt Urc die ausdrückliche Berufung auf
Gott Politiker und Christen eıne gemeinsame Verantwortung; WIr
bemühen uns, S1e unNnserem Teil und mıiıt unNnseren eschränkten Möglichkei-
ten eraurc wahrzunehmen.

Folgerungen und Vorschläge
Aus dem esCcC.  ebenen Menschenbild, das VO Grundgesetz gestützt wird,

ergeben sich zwingende Folgerungen, die über die Gesetzgebung kodifiziert
werden mMuUuSsSsen Slıe werden 1im folgenden unterteilt in

Folgerungen A), be1 denen fachkundiger und gesellschaftlicher Konsens auf
breıter ene besteht und die deshalb j1er 1Ur "aufgelistet” siınd In der Erwar-
{[ung, daß s1e in die Gesetzgebung einflıießen.

Folgerungen (B) be1 denen gegensätzliche Überzeugungen be1 Sachverstän-
igen und in der Gesellschaft siıch gegenüberstehen und WIT christlich-human
bestimmte In dıe Gesetzgebung einbringen wollen

118



Humangenetische Bereıiche, für die in den vorgenannitien Quellen übereıin-
stimmend strafbewehrte Verbote Ur Gesetz empfohlen werden:

Wır gehen davon duS, daß über dıe Notwendigkeıit nachgenännter Verbote
Urc Gesetz weıtestgehender Konsens 1ın der breiten Ööffentlichen Diskus-
S10N erkennbar geworden ist

Verbot des genetischen iIngriffs In eimbahn-Zellen des Menschen
vgl z.B Quelle F S Quelle Z Tait EF und SOWI1e Quelle
3, XXXVIIL, und LZı{ft. 035 184
Verbot der Erzeugung genetisch-identischer Menschen onen vgl
z.B Quelle 4: n Quelle 2 Z1iit. und Quelle 3, Ziff. Z DA
Verbot der Erzeugung Von Misch-Wesen adauU$ ensch und ler (Schi-
mären, ybrıden vgl z.B Quelle 4, S, Quelle 2 STFE und
Quelle 3, LAl Z  —

Zu den aufgrund der Quellen mehrheitsfähigen, aber doch auch Von einzel-
nNenNn oder Gruppen der Gesellschaft bestrittenen Verboten zählen olgende:

Verbot der Erzeugung Von mbryonen Forschungszwecken vgl
z B Quelle 4, Abs Z Quelle Z LZ1fft. E A
Verbot des genetischen ingriffs In den menschlichen mbryo, 6S se1
enn zweiıfelsfre1i auf Überleben, Heilung oder Besserung gerichte-
ten therapeutischen Zwecken vgl z.B Quelle
Verbot der erfügung Dritter übhber menscnhliche Samen und 1zellen
(Gameten) SOWI1e über mbryonen 1im Wege eigenmächtiger extrakor-
poraler Befruchtung, künstlicher Insemination oder des mböryonen-
TIransfers vgl z.B Quelle 4,
Verbot der Vermittlung vVon Ersatzmutterschaft, wenn diese geschieht
In hbestimmten Fällen "unter erschwerten Umständen‘, eIWi wenn In-
teressierte Absprachen zusammengeführt werden, wenn Gelegenhei-
fen nachgewiesen werden, Frauen finden, die ZUr Schwanger-
schaftsaustragzung hereit Siınd, oder wenn Bezahlung INn Beretl-
cherungsabsicht gewerblich, geschäftlich der In Ausnutzung einer
Notlage gehandelt wırd vel z B Quelle 5, I4a, 14b

Wır halten die genannten Verbote für unverzichtbar.
Zur Begründung der einzelnen Verbote verweıisen WITr auf die zıtler-
ten Entwürtfe Von Gesetzen, die Erläuterungen den Empfehlungen ın den
erichten und auf dıe entsprechenden Stellungnahmen, denen WIT mıit den

nachfolgenden Vorbehalten zustimmen.
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B Humangenetische Bereiche, In denen WITr Adus sozlal-ethischen Gründen aD-
weıiıchende oder ergänzende Vorschläge machen gegenüber den Empfehlungen

A, weil entweder ein rechtlicher Handlungsbedarfdarı in Abrede gestellt
WIT: der die dort vorgesehenen aßnahmen vorbeugenden Gefahrenschutzes
nıcht ausreichen:

Dıie hıer gemachten Vorschläge sollen dazu beıtragen, den Hand-
Jungsrahmen und -bedarf sachangemessen erfassen. Die Warnungen
sollen unNnseTe Besorgnis verdeutlichen.

Allgemeiner mbryonenschutz:1.1 Wır schlagen VOIL, Jjeden Versuch menschlichen Embryo verbie-
len (vgl welchem WecC auch immer, einschließlich ”«  ZuUr Ge-
wiınnung definierter, hochrangı1ıge: medizinıscher Erkenntnis”.
Wır Warnen davor, den Menschen auf das el ZU weck  „ de-
gradiıeren, weil der ensch WeC und Sınn in sich 1st. Versuche
Menschen der mbryo 1St ensch, entwickelt siıch nicht erst ZU
Menschen verstoßen die allgemeıinen Menschen- und Persön-
lıchkeitsrechte.
Wiır schlagen VOT, jeden genetischen Eıngriff in den menschlichen
mbryo verbieten (vgl S} einschl. x  Zu therapeutischen Zwecken”.
Wir W äarllien davor, den ungesicherten biologisch-physiologisch/psy-
chologisch-medizinischen und technologischen Erkenntnisstand AdUusSs-
schließlich Von einem erhofften Ziel her praktısch anzuwenden, WO.
dıe Folgen unabsehbar und nıcht mehr steuerbar Sind.
Genetische ingriffe in Keimbahn-Zellen (vgl 1)
Wır schlagen VOT, das Verbot ohne jeden Vorbehalt auszusprechen und
auch "derzeıit” (vgl. Quelle Z Ziff£. AZZZE nıcht 1m Gesetzestext
klıngen lassen.
Wır Warnen davor, Arc Einschränkungen des Gesetzestextes die
Aussage des Verbots relativieren. Dadurch würde die Machbarkeit
des vielleicht demnächst Gekonnten erleichtert und der beabsichtigte
Schutz des menschlichen Erbguts ZUT unveränderten Weıtergabe auf
ünftige Generationen unterlaufen.
Ersatzmutterschaft (vgl 7)
Wır schlagen VOT, die Ersatzmutterschaft uneingeschränkt und aduUuS-
nahmslos verbieten, nicht 1Ur bel erschwerten Umständen, und s1e.
auch nicht be1 nahen Verwandten zuzulassen.
Wır Warnen davor, die VON Natur dUus CNSC Verbindung des werdenden
Kıindes miıt seiner Mutter und damıt das Mutter-Kind-Verhältnis als Teıil
der Unverletzlichkei der Menschenwürde künstlich aufzuspalten, letzt-
iıch ZU Schaden beider und nıemandes objektiv verstandenem
Wohl Der Schutz der Aaus der Ehe entstehenden Famılie ist ein hoch-



rang1ıger Grundrechtswert und muß unangetastet bleiıben Was gul ist
für den Menschen, ann nicht alleın seiner freien Verfügbarkeıit pre1Ss-
gegeben werden.
ortpflanzungsmedizinische Anwendungen (Reproduktionsmedizin):

41 Extrakorporale Befruchtung hei kinderlosen.Ehepaaren (homologe In-
Vıtro-Fertilisation mıt Embryo- Iransfer):
Wır schlagen VOIL, 1eS$ ertiahren auch in bestehenden kınderlosen Ehen

verbleten.
Wır Warnen davor, menschliches eDen unstlic machen,
schöpfungsgemäß werden lassen. Sterilıtät nıcht als Krankheit
mißverstanden werden. Die personale Verantwortung für eın iınd darf
nıicht durch biotechnische Zeugung eine ANONYMEC ausgetauscht
und damıt das ganzheıtliche Verständnis des Menschen als Geist-Seele-
Leib-Einhe1 in einen technischen Vorgang umgefälscht werden. Der
Kınderwunsch des Ehepaares hat zurückzutreten hınter den unbekann-
ten, aber nıcht auszuschlıießenden Jängeriristigen schadlıchen Folgen
für das iınd. Dıie be1 der Retortenbefruchtung anfallenden überzähli-
SCH mbryonen verführen unmenschlichem Umgang mıt ihnen (vgl
Sondervotum Petersen in Quelle Z 55)
Extrakorporale Befruchtung hei Nıcht-Verheirateten (heterologe In-
Vıtro-Fertilisation mıiıt Embryo- Transfer):
Wır schlagen VOT das Verfahren nıcht 1Ur be1 Ledigen Quelle Z LZifftf.

sondern grundsätzlich und ausnahmslos verbieten und mıiıt
'aie edronen
Wır Warnen davor, menschliches en der totalen erfügung Uurc
Menschen auszuliefern, a1sSo nach selbstbestimmten Ermessen g_
brauchen und verbrauchen. Dıie natürliıcherweise in dıe Ehe einge-
bettete Menschwerdung darf nicht entpersonalisiert und vermechanı-
sıert werden. Dadurch würde der VO  — Ehe und Famıilıe C
höhlt. Die erfTahren beteiligten Fachkräfte sınd heute schon häufig
überfordert, W das das der aDel notwendigen Entscheidungen
angeht 1mM IC auf das thisch ihnen umutbare Wie der auf diese
Weise 1Nsengekommene ensch später diese Umstände seines Ge-
borenwerdens persönlich verkraftet, diese rage bleibt unzulässiger-
weise praktisch ausgeklammert.
Einfrieren und Auftauen vVon E1- undloder Samen-Zellen und Von Em:-
bryonen (Kryokonservierung):
Wır schlagen VOrT, die Kryokonservierung grundsätzlich und ohne Aus-
nahme verbieten.
Wiır Warnen davor, 1e8 Verfahren anzuwenden in derung, lldaß
es gutgeht  „ Zwangsläufig wird ler der 'Tod VON mbryonenTO-
grammiert und das Rısıko überzähliger Embryone steigt. Der präanata-
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len Dıiagnostik (vgl 1) wird eın zusätzliches Feld eröffnet. Von HKr-
fahrungen be1 Tierversuchen auf eıne gesunde Entwicklung eım Men-
schen schlıeßen, 1sSt bisher ohne überzeugenden Nachweis und
deshalb menschenverachtend. Uurc Kryokonservierung WIT'! die für
das esen des Menschen konstituierende Einheit VonNn Vergangenheıt,
Gegenwart und Zukunft aufgesprengt und seine geschichtliche Ex1-
STeNZ aufgelöst. elche Folgen das für einen "Spätgeborenen ‘ hat, 1äßt
sıch nıcht abschätzen. Darum verstößt dieses Verfahren gravierend

das eC aufen ler und jetzt, weil dies ecC nıcht teilbar
1st 1ın A  Jetzt  „ und "später‘.
Gentransfer In mMmenscnliche Öörperzellen (somatische Gentherapie):
Wir schlagen VOI, den somatischen Gentransfer genere verbieten
und mıiıt aie edrohen
Wiır WAarnen davor, die somatische Gentherapie für eine grundsä  ich
vertretbare Therapıeform en, WwW1e das eiwa die Quellen Z Liff.
”  9 und 3: Ziff. Z iun Diese in den Anfängen steckende The-
rapıe ist der Schriutt auf dem Weg ZUT üchtung des Menschen.
Die Grenze zwıischen somatıschem und Keimbahn-Eingriff ist nıcht
eindeutig, dıe 1m Sachberic  teıl der Quelle 3, ZiAft. 6324 und
181f., selbst aufgezeigten Rıisıken und ungelösten TODIeme Sind
schwerwiegend und 1m VOTAauUusSs nicht abzuklären Der wWecC der
Heılung alleın und dıe Feststellung, daß die Folgen auf den behandel-
ten Patıenten begrenzt bleiben, können diese erapıe nıcht recC  ert1-
SCH. Der Verzicht auf s1e ist gegenüber ihrer Anwendung zumiıindest
das "kleinere Übel" (SO 1mM rgebnıiıs auch Quelle 3, Srr 1d, 324) FKr
rag zudem der Tatsache echnung, daß die Grenzziehung zwıschen
Gesundheıit und Krankheit selbst Fachleuten umstritten 1st.
Dadurch stellt sich die Notwendigkeıt einer erapıe wieder selbst iın
rage
Molekular-biologische erJanren ZUr Entschlüsselung menschlicher
Erbanlagen (Genomanalyse):

6.1 Genetische Beratung und pränatale Diagnostik (Fähigkeıit ZUT SC-
burtlichen Krankheıitserkennung)
Wır schlagen VOTL, Von der pränatalen Diagnostik auf DNA-Ebene ab-
zusehen.
Wır davor, leichtfertig anzunehmen, das heute möglıche Ver-
fahren se1 auf therapeutische WEeC eschränken und sein MIi1ß-
brauch Urec eın aäußerst kompliziertes Sicherungssystem (vgl. Quelle
g Ziiftf. OZ. 5: 147if.) vermeiden. Das aufklärende Angebot der
Methode Ratsuchende seizt diese ach gegebenem Rat cht selten
einem Von ihnen aum Öösbaren Entscheidungskonflikt aus, der ern
dazu erführen kann, behinderten Kındern iıhr Lebensrec abzuspre-
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chen und dıie zeptanz und Integration VOIN Behinderten uUuNnserert Ge-
sellschaft zusätzlıch erschweren Die Absıcht dem Menschen das
Leıiıden CrSDarch 1St ZW gul geme11nt anrneı gehört jedoc die
Leiderfahrung Zu Menschsein Sschlec  ın SC  1eDIi1C 1ST e1iNe
ethode die auf Entscheidung über en oder Tod des en-
den Kındes zielt sich menschenfeıindlich weıl der Lebensschutz
bedingt und umfassend bleiben muß (SO auch Sondervotum Reıter
Quelle 3 1531)
Systematische Reihenuntersuchung Von Neugeborenen (Screening
Wır schlagen Vor eine derartige Untersuchung weder ZUT Pflicht
machen och hei Inıken Neugeborenen turnusmähl£ durchzufüh-
ren
Wır Warnen davor die Zulässigkeit dieser Methode davon abhängıg
machen ob schwere auftretende Erbkra:  eıten behandelbar oder
unbehandelbar Ssınd Quelle ME Ziff weiıl die ehandel-
barkeıt e1inNn untaugliches Krıterium Abgrenzung zwıschen Erlaub-
tem und Verbotenem 1S%. "Behandelbar” 1st eiIzilic es DiIie ZUurzeıt
übliche Unterstellung be1 derartigen Untersuchungen, die Mutltter SC1I
mıt en VON Arzten für nötig gehaltenen Dıagnosemaßnahmen
ihrem 1ind einverstanden, ist rechtswı  1, weiıl erkennbare rank-
heitssymptome nıiıcht nlaß ZU Eınsatz des Suchtestes Sınd Vorbeu-
gende Gesundheitspolitik kann weder die Freiwilligkeit och die Z
stımmungsbedürftigkeıt der Untersuchungen ersetzen Im übrigen 1ST
der Aussagewert olcher Untersuchungen ach WIC VOTLT unsicher, die
Uurc. S1C ausgelösten Besorgnisse bedeuten demgegenüber e1Ne starke
Belastung.

6.3 Genomanalyse Arbeitnehmern:
Wiır schlagen VOT Reihenuntersuchungen Arbeitnehmern ZU. :
Zwecke genetischer nalysen grundsätzlich verbieten (vgl Quelle
3 XAXXI, SATt. 1.4)
Wır davor anzunehmen, die efahr des Mißbrauchs onne
durch rechtsverbindliche Vorschriften sicher abgewehrt werden. Der
dazu empfohlene umfangreiche aßnahmenkatalog schon
sich bedenkliıich uberdem werden siıch zwangsläufig nachhaltıge
sozlale Unverträglichkeiten ergeben Hınzu kommt C111af-

Anlage ZW feststellbar Nı Ob S1IC jedoc tatsachlıc ZU Ausbruch
der Ta  (8 1St völlıg en Die efahr daß mehr Negatıves
angestiftet als Posıtives erreicht wird 1ST a1sSO groß arubDer hinaus
dürfte 65 den eIisten Menschen eiıchter fallen ein SIC treffendes
Krankheitsschicks anzunehmen als HIC CISCNCS Versagen geschei-
tert SCIN
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eıtere Anwendungsfälle der Genomanalysen:
Wır schlagen VOILIL, be1ı der Forschungsförderung für patientengezielt e1in-
zusetzende Medikamente (Pharmakogenetik) und für Vorbeugungs-
maßnahmen be1l Empfindlichkeitsreaktionen auf Umwe  en (Oko-
genetik) Zurückhaltung ben Quelle 3 M f.), da die Brand-
markung des genetisch Geschädigten unverme1ıdbar erscheint.
Wır davor, den VON Antragstellern VOI genetischer Aus-
forschung Hrec Versicherungen dem Wohlverhalten dieser Unterneh-
INCHN anzuvertraue: und die Möglıichkeıiten der Versicherungsaufsicht

überschätzen. Gese  iıcher 1st 1er unverzıchtbar (vgl Quelle
3, f L.fft. 1L:3) Schließlic muß auch der Beschuldigte oder
Angeklagte 1mM Strafverfahren VOT genetischen Testen sicher geschützt
werden Quelle 3, XXXV, Sft. 1.6)

6.5 Verschärfung der Sicherheitsrichtlinien heı gentechnischen Versuchen:
Wır schlagen VT die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien gesetzlich

regeln und Verstöße Verbote und sonstige Bestimmungen
bestrafen Quelle 3: Tiff. 4 296)
Wır WAarnenNn davor, da, die Schädigung VvVon Leı1ib und en eines
Menschen auf dem pl1e steht, den standesrechtlichen Regelungen
nützliıch sS1e sıch se1n mögen einen Freiraum lassen, der ihrer
Zweckbestimmung und Funktionalıtät nıcht mehr aNgCIMECSSCH 1st.
Dıe VON uns vorgeschlagenen Verbote und Empfehlungen, in sich irag-
würdige ertfahren unterlassen, en zusätzlich den gemeinsamen
Vorzug, sie einen komplızlierten und außerst personal- und koste-
nıntensiven Aufwand Kontrollen urc dıie empfohlenen verschie-
denen Arten Von Kommissionen, Anzeigepflichten mıiıt ihrer Überprü-
fungsnotwendigkeit und die zusätzliıche Beschäftigung Von Bundes-
und Länder-Gesundheitsbehörden CrSParCN.,
Dıie Folgen der künstlichen Befruchtung und der Unterhaltung VOIl

Kryobänken sind bis heute in ihren vollen zıvilrechtlichen, amılıen-
TeC  ichen und erbrechtlichen Auswirkungen nıcht erschöpfend
bedacht Es g1bt lediglich SacNlıc. umstrıittene Vorschläge Teillö-
SUNSCH dazu Das ecC jedes Menschen erfahren, WeT se1in (bıolo-
gischer/genetischer/sozı1aler) Vater und WeI seine (biologische/geneti-
sche/soz1ale) Mutter 1st, ann schlechterdings nıcht bestritten werden.
Es ist aber be1 Anwendung künstlicher Befruchtungsmethoden nıicht
mehr durchsetzbar Dıie olge Aufspaltung 1n mehrere Väter und/oder
Mültter ist für den einzelnen Menschen entwürdigend.
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Hıntergründe und Z/Zusammenhänge für uUuNnseceIc Vorschläge und Warnungen
in Kurzfassung.
Wır Menschen en schon aus Selbstschutz och ängs nıcht alles, Wäds WIT
inzwıischen können. Unsere Gesellscha hält jedoch zunehmend für rlaubt
oder zumiıindest für tolerabel, Was nicht ausdrücklic gesetztlich verboten und
mıiıt alie belegt ist. Dieser negatıven Bewußtseinsentwicklung muß Rechnung
gelragen werden. Bereıts die ernsthaft rohnende efahr erzwingt den politi-
schen Handlungsbedarf, nıcht erst der Eıntritt der Von Sachkundigen warnend
vorausgesagiten schädigenden Folgen
DiIie uDerheierte Abgrenzung zwıischen Forschung und Anwendung erwelst sich
allgemeın, aber besonders 1im humangenetischen Bereich zunehmend als ilu-
S10N. Die Folgen menschlichen andelns heute zeigen sich bereıts INOTSCH als
uneinschätzbar, unkontrollierbar, unbeherrschbar, unrückholbar und damıiıt g_
nerell als unverantwortbar. Diese Folgen könnten unerträglıch, Ja katastrophal
werden, weiıl sich die Fähigkeıt des Menschen Z Risıkobeherrschung weder
voraussehen noch vorherbestimmen 1äßt; diese igke1 ist aber unbestreitbar
begrenzt und derFe  arkeı des Menschen zusätzliıch unterworfen, beides
die Geschichte ehrt.
Be1i humangenetischen erfTahren werden heute bewußt Neben{folgen z.B be1
Reihenuntersuchungen in auf NOMMCN, VO  «> denen eKann' 1St, SiIe
ach gegenwärtigem Wissensstand ırreparabe S1Ind. FEın Teıl der bisher offizıell
bekannt gewordenen Empfehlungen zielt arau ab, diesen bisher rechtsfreien
geduldeten Raum für die Zukunft als sanktioniert festzuschreiben. Das ist
thisch nıiıcht rechtfertigen.
Diıe vorstehenden Vorschläge und Warnungen sınd niıcht dus einer Wissen-
chafits- oder echnik-Feindlichkeit erwachsen. Sıe entbehren allerdings JegU-
cher 1ssenschafts- und Technik-Gläubigkeit. Sıe können auch nıcht jedes
15 menschlichen Verhaltens ausschalten. Uns geht eın den{I-
worteten Umgang mıiıt dem sıko, weil hier der ensch selbst unmiıttelbar
Inhalt des Risıkos ist und Art und Umfang der Schadensfolgen entsprechen!
schwer wiegen.
Diesen unbestreitbaren Tatsachen muß mıt len poliıtisch verfügbaren Miıtteln
sowohl Uurc Gesetz wIie Urc die weıtere Ausgestaltung des erwaltungs-
vollzugs und des einschlägigen Standesrechts wirksam entgegengehandelt
werden, amıt der ensch nicht sein eigenes pfer WIird.
Wiır wissen darum, daß dıe vorwärtsdrängende CC die gewinngerichtete
Wiırtschaft und die ach weıterer Erkenntnis strebende Wissenschaft für die
Politik erhebliche Sachzwänge Schaifen nen muß sıch der Primat
der Politik auch durch die esetzgebung 1Im Bereich der Humangenetik behaup-
{en, L1UT dann wırd auch in Zukunft das Wohl des Menschen vorrangıges Ziel
en polıtischen Handelns bleiben können.
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Im Auftrag des Hauptvorstandes der Deutschen Evangelischen Allıanz erarbe1i-
tel VO

Dr. T1IC Betz, Pastor
Dr. Udo KTOIZIK, Hochschul-Assisten
Dr. Frıitz Laubach, Dıakonievorsteher

ASss.Jur. Heinz-Adolf Rıtter, Geschäftsführer
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